
N i e d e r s c h r i f t 
 

über die Beschlussfassung des Gemeinderats im elektronischen Verfahren 
nach § 37 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung. 

 
Mit Schreiben vom 21.04.2020 wurden die Gemeinderatsmitglieder per E-Mail 

darüber informiert, dass über die folgenden Punkte im Wege des 
elektronischen Verfahrens beschlossen werden soll: 

 
Öffentliche Punkte: 
 
1. Bebauungsplan der Innenentwicklung „Hinterweg“ in Bühl-Altschweier nach § 13a  
    BauGB;  
    a) Städtebaulicher Vertrag  
    b) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung     
        der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher     
        Belange  
    c) Satzungsbeschluss 
2. Städtische Kindertageseinrichtungen; Verzicht auf die Erhebung von  
    Elternentgelten für den Monat April 2020 
3. Feuerwehr Bühl, Neugestaltung der Außenanlage BA I;  
    - Vergabe der Straßenbau- und Kanalisationsarbeiten 
4. Tullahalle Vimbuch - Erneuerung Lüftungsanlage;  

- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe  
- Vergabe der Bauarbeiten 

5. Annahme von Spenden und Zuwendungen an die Stadt Bühl von Januar  
     bis März 2020 
6. Zuschüsse an die Bühler Sportvereine für die Teilnahme an Meisterschaften 
7. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 der Stadt Bühl 
 
 
Die Vorlagen stehen im Ratsinformationssystem unter einer fiktiven Sitzung am 
29.04.2020 zur Verfügung. 
 
Bis zur festgesetzten Frist am 30.04.2020, 18:00 Uhr hat kein Gremiumsmitglied zu 
den Punkten 3, 4, 5 und 6 widersprochen, somit gelten diese Beschlüsse als 
angenommen. Zu den Punkten 1, 2 und 7 ging fristgerecht von Stadtrat Feuerer ein 
Widerspruch ein. Diese Beschlüsse sind somit nicht zustande gekommen. 
 
 
Beschluss zu TOP 3:  
 
Die Firma OTL Ortenauer Tief- und Straßenbau GmbH, Oberkirch, erhält den Auftrag 
für die Straßen-. und Kanalisationsarbeiten für die Neugestaltung der Außenanlage BA 
I der Feuerwehr Bühl, in Bühl, zum Angebotspreis in Höhe von brutto 211.219,22 Euro. 
 
 
 
 
 
 



Beschluss zu TOP 4:  
 
1. Der Gemeinderat genehmigt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 100.000 

Euro, die Mitteldeckung ist gewährleistet. 
 
2. Die Firma Volz Heizung-Klima-Sanitär, 77855 Achern erhält den Auftrag für die 

erforderlichen Bauarbeiten zur Erneuerung der Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung der Tullahalle Vimbuch zum Bruttoangebotspreis von 
167.828,34 Euro. 

 
Beschluss zu TOP 5:  
 
Der Gemeinderat nimmt die in der Anlage einzeln aufgeführten Spenden / 
Zuwendungen gem. § 78 Abs. 4 GemO im Namen der Stadt Bühl an. 
 
Beschluss zu TOP 6:  
 
Für die Kosten der Teilnahme an Wettkämpfen und Meisterschaften werden 
nachstehenden Vereinen im Jahr 2020 folgende Zuschüsse gewährt:  
 
 
TV Bühl e.V. Gesamt 1.902,92 € 

Reit- u. Fahrverein St. Leonhard e.V. 52,92 € 

Behinderten Sportverein 192,94 € 

Schützenverein Schartenberg e.V. 1.075,97 € 

Taekwon-Do Schule Olymp 445,41 €  

Bushido Bühl e.V. 214,09 € 

Turnier Tanz Club e.V. 164,43 € 

Bühler Boule Club e.V. 21,17 € 

SV Kappelwindeck 48,17 € 

Schützenverein Alt Windeck e.V. 131,98 € 

Gesamtbetrag 4.250,00 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zur Beglaubigung: 

 
 
 
Der Oberbürgermeister:  
 
 
 
Hubert Schnurr 
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Reinhard Renner 
 
 


